
Antragstellung geändert: So gibt's
Behinderten-Pauschbetrag

Wer in Deutschland einen Grad
der Behinderung anerkannt be-
kommt, profitiert in der Regel
auch von steuerlichen Vorteilen.
Der Grund: Menschen mit Be-
hinderunghabenetwadurchnot-
wendigeMedikamente oder The-
rapien oft mit höheren Lebens-
haltungskosten zu kämpfen,
während gleichzeitig die Er-
werbstätigkeit eingeschränkt ist.
Um diese Nachteile zumindest

teilweise abzufedern, erhalten
Betroffene vom Fiskus den soge-
nannten Behinderten-Pauschbe-
trag zugesprochen, der das zu
versteuernde Einkommen senkt.
Ganz automatisch gibt es die-

sen Pauschbetrag allerdings
nicht. Er muss im Rahmen der
Steuererklärung - mit Ausfüllen
der Anlage „Außergewöhnliche
Belastungen“ - beim Finanzamt
beantragt werden. Bis zum ver-
gangenen Jahrwar einem solchen
Antrag eine entsprechende Be-
scheinigung über die Behinde-
rung etwa vom zuständigen Ver-
sorgungsamt oder die Kopie des
Behindertenausweises vorzule-

gen. Seit dem 1. Januar 2026 ist
das allerdings nicht mehr not-
wendig. Darauf weist der Bun-

desverband Lohnsteuerhilfever-
eine (BVL) hin.
Wer jetzt zum erstenMal einen

Grad der Behinderung eintragen
oder einen bereits vorhandenen
ändern lassen möchte, braucht

keine Dokumente mehr beizufü-
gen. Auf diese Weise kann der
Nachweis künftig gar nicht mehr
erbracht werden.
Vielmehr übermittelt das zu-

ständige Versorgungsamt nach
erfolgreichem Antrag auf einen
Grad der Behinderung digital die
notwendigen Daten ans Finanz-
amt, so der BVL. Voraussetzung
dafür ist, dass Steuerpflichtige bei
Antragstellung ihre individuelle
Steuer-ID beim Versorgungsamt
hinterlegt haben.
Wie hoch der Pauschbetrag

ausfällt, hängt vom Grad der Be-
hinderung ab. Er liegt zwischen
384 und 7.400 Euro pro Jahr.
Übrigens: Auch Pflegebedürf-

tigen mit einem Pflegegrad von 4
oder 5 steht der Behinderten-
Pauschbetrag zu. Bei ihnen wird
auch ohne Nachweis oder Bean-
tragung eines Schwerbehinder-
tenausweises der Höchstbetrag
von7.400Euro steuerlichberück-
sichtigt, wenn der Pflegegrad in
der Einkommensteuererklärung
entsprechend angegeben wird.
Darauf weist der BVL hin. (DPA)

Wie hoch der Pauschbetrag ausfällt, hängt vom Grad der Behinderung ab. FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

Mehr als 23Millionen Deutsche klagen heut-
zutage über chronische Schmerzen. Besonders
häufig sind Nacken- oder Rückenschmerzen,
die sogar bis in die Beine ausstrahlen können.
Andere haben Schmerzen inBeinen oder Füßen,
die von Missempfindungen wie Brennen, Krib-
beln oder Taubheitsgefühlen begleitet werden
können. Wieder andere kämpfen mit mysteri-
ösen muskelkaterartigen Schmerzen am ganzen
Körper. Und auch wenn es so scheint, als wür-
den die Betroffenen unter völlig verschiedenen
Beschwerdebildern leiden, so steckt doch meist
derselbe Auslöser dahinter: geschädigte oder
gereizte Nerven! Mediziner sprechen dann von
sogenannten Nervenschmerzen.

Nervenschmerzen anders bekämpfen
Was Betroffene oft nicht wissen: Bei Nerven-

schmerzen zeigen viele Schmerzmittel nurwenig
Wirkung, denn sie bekämpfenmeist Entzündun-
gen. Bei Nervenschmerzen handelt es sich hin-
gegen häufig um geschädigte oder gereizte Ner-
ven. Mit dem Ziel, Nervenschmerz-Patienten zu
helfen, entwickelten Experten einwirkungsvolles
Arzneimittel speziell zur Behandlung von Ner-
venschmerzen: Restaxil (Apotheke, rezeptfrei).

5-fach-Wirkkomplex gegen
Nervenschmerzen
Das Besondere an Restaxil: der 5-fach-

Wirkkomplex! Jeder einzelne darin enthal-
tene Wirkstoff kann bei nervenbedingten
Schmerzen wertvolle Hilfe leisten. So setzt
beispielsweise Gelsemium sempervirens
laut Arzneimittelbild im zentralen Ner-
vensystem an, also unter anderem im Rü-
ckenmark. Der Arzneistoff Iris versico-
lor kommt hingegen bei ausstrahlenden
Schmerzen wie einer Ischialgie und zie-

henden, brennenden Schmerzen im Hüft-
nerv zum Einsatz. Genial: Die natürlichen
Schmerztropfen schlagen nicht auf den
Magen und haben keine bekannten Neben-
oder Wechselwirkungen.

Hier hilft das Nr. 1* Arzneimittel speziell bei Nervenschmerzen

*OTC Arzneimittel bei Nervenschmerzen zur oralen Einnahme, Absatz nach Packungen, Insight Health MAT 01/2025 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden

RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Thema Nervenschmerzen

Fibromyalgie? Brennen, Kribbeln? Ischias?
Dahinter stecken oft Nervenschmerzen

Für Ihre Apotheke:

Restaxil
(PZN 12895108)

www.restaxil.de
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